
Oekologische Planungen, Umweltstudien und Service GmbH

OPUS GmbH
Richard-Wagner-Straße 35

95444 Bayreuth
Tel: 0921 - 50 72 07 0

info@opus-bth.de

Vorhabensträger: Wasserwirtschaftsamt Hof
Jahnstraße 4

                               95030 Hof

Maßstab: 1 : 1.000
Datum: Dezember 2025

Bearbeitung:

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG
Maßnahmenplan

Hochwasserschutz Bauernhöfen
- Stadt Bayreuth -

D. Strobel

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2025

LEGENDE
Technische Planung

Baufeld
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Ausweichflächen Baustellenzufahrt

V

1 V Vermeidungsmaßnahmen beim Bauablauf

1.1 V Umweltfachliche Baubegleitung (UBB)
Aufgrund der zum Teil hochwertigen Biotoptypen im überplanten sowie direkt angrenzenden Bereich ist während der
Baumaßnahme der Einsatz einer qualifizierten umweltfachlichen Baubegleitung erforderlich:

Folgende Aufgaben sind dabei relevant:

· Mitwirkung bei der Baustelleneinweisung, Kontrolle sowie ggf. Anpassung der Schutz- und
Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn

· Frühzeitige Sicherung und Kennzeichnung der Tabuflächen
· Ggf. Beratung bei Feststellung von neu auftretenden naturschutzfachlich relevanten Sachverhalten
· Teilnahme an Bauberatungen bei umweltrelevanten Themen & Mitwirken bei der Baustelleneinweisung
· Kontrolle bei der Umsetzung und ggf. Anpassung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vor Baubeginn und

während der gesamten Baumaßnahme
· Überwachung der Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen und der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen
· regelmäßige Information des Auftraggebers und Dokumentation

1.2 V Maßnahmen zum Bodenschutz
Bei der Baumaßnahme ist besondere Sorgfalt auf den Schutz des Bodens zu legen, damit die Einhaltung der
bodenschutzfachlichen und -rechtlichen Anforderungen (BBodSchG) gewährleistet ist und die natürlichen
Bodenfunktionen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Dazu gehören:

· Ordnungsgemäße Trennung von Oberboden und Unterboden beim Bodenabtrag, Zwischenlagerung in Mieten
mit max. 2 m Höhe und Zwischenbegrünung. Bodenschichten sind wieder so aufzubauen, wie sie
natürlicherweise vorhanden waren.

· Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen durch Verdichtung, Erosion, Vermischung und Kontamination
· Zufahrten zu Baustelle und Baustelleneinrichtungsflächen nur auf den vorhandenen und befestigten Flächen

sowie im Baufeld. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist durch Planung und Organisierung des Bauablaufes
ein Befahren von Oberböden auf das unumgängliche Maß zu beschränken, sodass Verdichtungen,
Vernässungen, Vermischung und sonstige nachteilige Bodenveränderungen vermieden werden. Speziell in der
Aue ist auf die hohe Bodenempfindlichkeit zu durch Verdichtungen zu achten. Ein Befahren ist daher möglichst
auf Zeiten trockener Böden oder Frost zu beschränken.

· Ein besonderes Augenmerk ist auch darauf zu legen, unbelasteten Boden vor jeglicher Verunreinigung zu
schützen. Das Einbringen von Baustoffen und Baumaschinenöl ist durch geeignete Maßnahmen und durch
eingehende Belehrung der beteiligten Firmen und deren Personal zu verhindern. Ölbindemittel sind in
ausreichender Menge bereit zu halten. Es darf nur mit technisch einwandfreien Maschinen gearbeitet werden.

· Sinnvolle Wiederverwendung vor Entsorgung des anfallenden Bodenmaterials
· Fachgerechte Rekultivierung aller beanspruchten Flächen nach Abschluss der Baumaßnahme

1.3 V Maßnahmen zum Gewässerschutz
Aufgrund der Baumaßnahmen im und am Gewässer sind besondere Maßnahmen für den Gewässerschutz
erforderlich:

· Beachtung der Schutzvorschriften für Überschwemmungsgebiete (§48 WHG) während der Baumaßname
· Schutz vor Stoff- und Sedimenteintrag in den Boden und die Gewässer durch geregelte Wasserhaltung während

der Bauphase durch geeignete technische Maßnahmen
· Geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefährdenden Bau- und Betriebsstoffen außerhalb

des Überschwemmungsbereichs

1.4 V Baufeldbegrenzung und Biotopschutz
Aufgrund der angrenzenden hochwertigen Biotoptypen im Planungsgebiet werden an den Rändern des Baufeldes,
wie auch in den Baustellenzufahrtsbereichen bauzeitlich ortsfeste Schutzzäune gemäß DIN 18920 ("Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen") errichtet. Der Schutzbereich wird vor
Baubeginn mit der umweltfachlichen Baubegleitung festgelegt. Die Funktion des Biotopschutzes ist während der
gesamten Bauzeit durch die umweltfachliche Baubegleitung zu kontrollieren. Nach Abschluss der Baumaßnahme
werden die Schutzzäune wieder entfernt.

Länge Schutzzaun: ca. 1.350 m

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen einzuhalten:
· Keine Inanspruchnahme ökologisch wertvoller / sensibler Bereiche für Baustelleneinrichtung, Baufeld und

Materiallager: Die Lage der Baustelleneinrichtung hat ausschließlich auf den festgelegten und abgestimmten
Flächen zu erfolgen

· Zufahrten zu den Bauflächen dürfen nur auf den vorhandenen und befestigten Flächen erfolgen

2 V Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

2.1 V Zeitliche Vorgaben zur Baufeldberäumung
Bei Bäumen, Gebüschen und Gehölzen außerhalb des Waldes sind die gesetzlichen Vorgaben zur Rodung zwischen
1. Oktober und 28. Februar nach BNatSchG zum Schutz betroffener Fledermausarten (Kleinabendsegler,
Mopsfledermaus, Rauhautfledermaus) einzuhalten.
Im Wald ist eine Rodung von Bäumen nur zwischen Anfang  September und Ende März möglich. Dies dient dem
Schutz der Zielarten:

· Fledermausarten, die ihre Quartiere in Baumhöhlen errichten (Bechsteinfledermaus, Große/Kleine
Bartfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Mückenfledermaus,
Nymphenfledermaus, Wasserfledermaus)

· Fledermäuse, die hinter abstehender Rinde o. ä. Quartiere errichten (Kleinabendsegler, Mopsfledermaus,
Rauhautfledermaus)

· Vogelarten, die in Baumhöhlen und -nischen brüten (Feldsperling, Grauspecht, Grünspecht, Hohltaube,
Kleinspecht, Schwarzspecht, Trauerschnäpper)

· Vogelarten, die auf Bäumen brüten (Birkenzeisig, Kuckuck, Mäusebussard, Pirol, Sperber, Turmfalke)
· Goldammer, brütet am Boden unter Gebüsch

2.2 V Kontrolle auf Biberbauten
In baulich betroffenen Bereichen sind die Gewässerufer des Roten Mains, wie auch der gesamte Graben entlang des
Bahndamms und Talhangs vor Beginn der Bauarbeiten auf Biberbauten durch eine fachlich geschulte Person zu
untersuchen. Werden Biberbauten gefunden, muss das weitere Vorgehen mit dem Umweltamt der Stadt Bayreuth
abgestimmt werden.

2.3 V Kontrolle von Höhlen/Habitatbäumen auf Fledermausbesatz
Höhlen- und Habitatbäume sind unmittelbar vor Fällung auf das Vorkommen von Fledermäusen durch fachlich
geschultes Personal zu kontrollieren. Bei Bedarf müssen die Einflugöffnungen gegebenenfalls verschlossen werden,
damit bis zur Fällung keine Wiederbesiedelung erfolgen kann.

2.4 V Bauliche Eingriffe in den Gewässerkörper
Grundsätzlich sind Gewässereingriffe, die Fischwanderbewegungen während der Laichzeit im Winter/Frühjahr stören
oder verhindern zu vermeiden. Aufgrund des Fischvorkommens im betreffenden Abschnitt des Roten Mains sind
sämtliche baulichen Maßnahmen am Gewässerbett außerhalb der Laichzeiten sowie Larvalentwicklung (100 Tage
danach) durchzuführen.
Eingriffe in den Flusskörper des Roten Mains sind nur in dem, von der Fachberatung für Fischerei, vorgegebenen
Zeitfenster (Mitte Juli - Mitte Oktober) mit Bezug auf den Art. 58 BayFiG durchzuführen. Ausschlaggebend dafür ist die
Laichzeit der Charakterart Bachforelle.
Nichtumgängliche, während der Schonzeiten notwendige Eingriffe in das Gewässer sind mit der Fachberatung für
Fischerei sowie der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen und durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen
zu kompensieren. Dies gilt nicht für Baumaßnahmen an den Gewässern.
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3.1 ACEF Maßnahmen für Fledermäuse

1.1 V Umweltfachliche Baubegleitung (UBB)

ACEF

3.1 ACEF Maßnahmen für Fledermäuse

Ausgleich für verlorengehende potenzielle Quartiermöglichkeiten für Baumhöhlen- und Spaltenbewohnende
Fledermausarten.

· Es werden pro zu rodendem Quartierbaum 5 Fledermauskästen angebracht
· Verwendung unterschiedlicher Typen (Spaltenkasten, Rundkasten aus Holzbeton)
· Anbringung bereits vor Baubeginn an den verbleibenden Gehölzen in der Umgebung oder ggf. in den

angrenzenden Waldflächen
· jährliche Wartung und Pflege, wie regelmäßiges Freischneiden der Anflugbereiche, erfolgen durch eine

biologische Fachkraft

3.2 ACEF Maßnahmen für Brutvögel

Ausgleich für verloren gehende Nist- und Quartiermöglichkeiten verschiedener Vogelarten. Durch den Verlust
mehrerer Biotopbäume sowie Horste ist folgender Ausgleich gefordert:

· Es werden pro zu rodendem Höhlenbaum 5 Ersatznistkästen angebracht
· Anbringen von Ersatznistkästen für höhlenbrütende Vogelarten (Feldsperling, Grauspecht, Grünspecht,

Hohltaube, Kleinspecht, Schwarzspecht, Trauerschnäpper)
· Anbringung bereits vor Baubeginn an den verbleibenden Gehölzen in der Umgebung oder ggf. in den

angrenzenden Waldflächen
· jährliche Wartung und Pflege, wie regelmäßiges Freischneiden der Anflugbereiche, erfolgen durch eine

biologische Fachkraft

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

externe Ausgleichsflächen
Flur-Nr. 42, 131, Gmkg. Altdrossenfeld
Flur-Nr. 825/1, 827, 835, Gmkg. Brücklein

externe Ausgleichsflächen
Flur-Nr. 3938, 3939, 3940, Gmkg. Bayreuth

externe Ausgleichsfläche
Flur-Nr. 983/1, Gmkg. Weidenberg

externe Ausgleichsfläche
Flur-Nr. 241, Gmkg. Fischbach
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4.1 A Pflanzung und Entwicklung von naturnahem Auwald
Zur Herstellung von wertvollen Habitaten sind auf Teilbereichen (etwa 2,3 ha) mehrerer externer Ausgleichsflächen
Erweiterungen bestehender Galeriewälder als Hartholzauen in die Flächen auf Grünland zu initiieren.

Ausgangszustand: G211, G212, K11
Entwicklungsziel: L533-WA91F0

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
· fachgerechte Vorbereitung des Bodens
· Initialpflanzung mittels standorttypischem, autochthonem Pflanzenmaterial (Vorkommensgebiet gebietseigener

Gehölze: 3 „Südostdeutsches Hügel- und Bergland“) bzw. Herkuftsgebiete gemäß Forstvermehrungsgesetz
(FoVG)

· Pflanzung: Sämlinge 30-50 cm; Pflanzabstand 1,5 × 1,5 m in Gehölzgruppen auf ca. 40 % der Fläche und
Einbringen von Steckhölzern

· Pflanzensicherung/-markierung durch Tonkinstäbe (Bambus)
· Ausführungszeitraum: bevorzugt Herbstpflanzung
· Schutz vor Wildverbiss und Biber durch Zäunung der Fläche oder gegebenenfalls Einzelbaumschutz

Vorschlag Artenauswahl:
Spitz-Ahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus robur
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Salweide Salix capraea
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Weißdorn Crataegus laevigata Eberesche Sorbus aucuparia
Zitter-Pappel Populus tremula Winter-Linde Tilia cordata
Trauben-Kirsche Prunus padus Flatter-Ulme Ulmus laevis

Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen:
· fachgerechte Entwicklungspflege, durch regelmäßiges Ausmähen der Fläche in den ersten Jahren bis

Bestandsschluss ggf. Wässerung bei anhaltender Trockenheit
· regelmäßige (mind. jährliche) Kontrolle auf Neophyten und ggf. Verhinderung von deren Ausbreitung
· bei Gehölzausfällen > 20% sind diese umgehend zu ersetzen
· dauerhaft keine forstwirtschaftliche Nutzung, sondern Bestandsentwicklung durch Sukzession

Flächengröße: ca. 22.800 m²

Lage (Flurnummern): 42, 131 (Gmkg. Altdrossenfeld)

3938, 3939, 3940 (Gmkg. Bayreuth)

825/1, 827, 835 (Gmkg. Brücklein)

241 (Gmkg. Fischbach)

983/1 (Gmkg. Weidenberg)

4.2 A Entwicklung artenreicher Hochstaudenfluren
Zur Herstellung von wertvollen Habitaten sind auf Teilbereichen (etwa 0,6 ha) externer Ausgleichsflächen artenreiche
Hochstaudenfluren zu pflanzen.

Ausgangszustand: G211

Entwicklungsziel: K133-GB00BK

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
· Entwicklung von Grünland in eine Hochstaudenflur durch Ansaat

· Mehrfache Bodenvorbereitung durch flaches (max. 5 cm tief) Pflügen, Grubbern oder Fräsen („Schwarzbrache“)
3 bis 4 Wochen vor Ansaat

· Ansaat durch Mahdgutübertragung oder geeignetem Heudrusch von benachbarten Spenderflächen (alternativ:
Ansaat mit Regiosaatgut) im Frühjahr oder Spätsommer (ab Ende August) und anschließendes Anwalzen

Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen:
· bei starker und anhaltender Trockenheit (während der Keimungsphase) ausreichend und regelmäßig wässern

· regelmäßige (mind. jährliche) Kontrolle auf Neophyten und ggf. Verhinderung von deren Ausbreitung

· Anfangspflege: Schröpfschnitt (vor Samenreife) ca. 8 bis 10 Wochen nach Ansaat bei Aufkommen
unerwünschter Samenkräuter

· Folgepflege: Mahd etwa alle 5 Jahre im Frühjahr (Abfuhr des Mahdguts frühestens am Tag nach dem Schnitt);
Schnitthöhe > 10 cm; Entnahme aufkommender Gehölze je nach Bedarf

Flächengröße: ca. 5.800 m²

Lage (Flurnummern): 42, 131 (Gmkg. Altdrossenfeld)

3938, 3939, 3940 (Gmkg. Bayreuth)

825/1, 827, 835 (Gmkg. Brücklein)

983/1 (Gmkg. Weidenberg)

4.3 A Strukturreiche und naturnahe Gestaltung des Roten Mains
Im Zuge des Bauvorhabens sind zur Wiederherstellung und Aufwertung des Roten Mains strukturverbessernde
Maßnahmen im sowie am Gewässerbett zu initiieren. Unter anderem soll eine vormals durchflossene Flussschleife
wieder hergestellt, ein Hochwassergerinne angelegt, sowie Querbauwerke rückgebaut werden.

Ausgangszustand: G211, G212, V332

Entwicklungsziel: F14-FW00BK

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
· Abbrucharbeiten an Querbauwerken

· Aushebung von alternativen Gewässerläufen

· Aufweitung des Gewässerbetts für mehr Ausuferungsvermögen in der Aue

· Einbringen von Störsteinen/Strömungslenkern oder Totholz zur Erhöhung der Strömungsdiversität

· Entwicklung von Wechselwasserbereichen
· Entwicklung von standorttypischen Wasserpflanzen zulassen

· Ufersicherung durch ingenieurbiologische Bauweisen, bei Erforderlichkeit

Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen:
· Monitoring der Auswirkungen des Durchlassbauwerks, wie auch der Strömungsänderungen auf die

Gewässerdynamik/Sedimentfracht in den ersten 5 Jahren nach Fertigstellung

· ggf. Erneuerung von Totholz im Gewässerbett nach Erfordernis

Flächengröße: ca. 4.600 m²

Lage (Flurnummern): 256, 1984/2 (Gmkg. Bayreuth)

825/1 (Gmkg. Brücklein)
340, 356, 395, 396, 397/2, 409, 412 (Gmkg. Seulbitz)

Ausgleichsmaßnahmen

G

5.1 G Wiederbegrünung der Damm- und Nebenflächen durch Ansaat

Zur optischen Aufwertung des Landschaftsbildes soll eine Ansaat der Damm- und Nebenflächen erfolgen.

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
· Bodenvorbereitung und Verwendung des bei der Baumaßnahme anfallenden Oberbodens (kein Ackerboden)
· Fachgerechte Einsaat der Damm- und Nebenflächen mit Regiosaatgut Ursprungsgebiet 12 (Fränkisches

Hügelland) Typ „Frischwiese“
· Fachgerechte Einsaat der südexponierten Dammflächen mit Regiosaatgut Ursprungsgebiet 12 (Fränkisches

Hügelland) Typ „Blumenwiese“

Pflegemaßnahmen:
· (möglichst) Extensivpflege etablieren
· im Jahr nach der Ansaat 1 bis 2 zusätzliche Pflegeschnitte erforderlich
· keine Düngung und kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
· zweischürige Mahd (1. Mahd nicht vor Mitte Juni)
· Schnitthöhe > 10 cm (keine Verwendung von Schlegelmähwerken)
· Abtransport des Mahdgutes
· Alternativ: Beweidung (keine Standweide; kein Pferchen der Tiere auf dem Deich)

Flächengröße: ca. 22.650 m²
Lage (Flurnummern): 340, 356, 357, 358, 358/2, 396,401, 401/1, 401/2, 402, 410, 412, 429 (Gmkg. Seulbitz)

5.2 G Wiederherstellung von Auwaldbereichen
In den Eingriffsbereichen ober- und unterstrom des Dammbauwerks sind zur Wiederherstellung von Habitaten sowie
zur Aufwertung des Landschaftsbildes Auwaldstreifen an beiden Ufern entlang des Roten Mains zu pflanzen.

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
· fachgerechte Vorbereitung der Uferbereiche
· Initialpflanzung mittels standorttypischem, autochthonem Pflanzenmaterial (Vorkommensgebiet gebietseigener

Gehölze: 3 „Südostdeutsches Hügel- und Bergland“) bzw. Herkunftsgebiete gemäß Forstvermehrungsgesetz
(FoVG)

· Pflanzung: Sämlinge 30-50 cm; Pflanzabstand 1,5 × 1,5 m in Gehölzgruppen auf ca. 40 % der Fläche und
Einbringen von Steckhölzern

· Ausführungszeitraum: bevorzugt Herbstpflanzung
· Schutz vor Wildverbiss und Biber durch Zäunung der Fläche oder gegebenenfalls Einzelbaumschutz
· Strukturanreicherung durch Einbringen bzw. Belassen von Totholz

Vorschlag Artenauswahl:
Schwarz-Erle Alnus glutinosa Bruch-Weide Salix fragilis
Schwarz-Pappel Populus nigra Purpur-Weide Salix purpurea
Silber-Weide Salix alba Korb-Weide Salix vinimalis

Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen:
· fachgerechte Entwicklungspflege, ggf. Wässerung bei anhaltender Trockenheit
· jährliche Kontrolle auf Neophyten und ggf. Verhinderung von deren Ausbreitung
· bei Gehölzausfällen > 30% sind diese umgehend zu ersetzen
· dauerhaft keine forstwirtschaftliche Nutzung, sondern Bestandsentwicklung durch Sukzession

Flächengröße: ca. 1.650 m²

Lage (Flurnummern): 340, 356, 395, 396, 397/2, 409, 412 (Gmkg. Seulbitz)

Genaue Festlegung der Pflanzflächen vor Ort

5.3 G Pflanzung von Einzelbäumen auf Nebenflächen
Auf den östlich, nördlich und westlich an die Dammflächen angrenzenden Talhänge sind zur Wiederherstellung der
Gehölzbestände vereinzelt Bäume zu pflanzen.

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

· Fachgerechte Pflanzung von Bäumen 1. oder 2. Ordnung (ca. 30 Stück)

· Die Anordnung der Bäume soll in Abständen von 10 bis 20 m über die gesamten Flächen erfolgen

· Verwendung von gebietseigenem, autochthonem Pflanzenmaterial (Vorkommensgebiet gebietseigener Gehölze:
3 „Südostdeutsches Hügel- und Bergland“) bzw. Herkunftsgebiete gemäß Forstvermehrungsgesetz (FoVG)

· Qualität: Bäume StU 12-14 oder vergleichbar

· Bei Bedarf ausreichend und regelmäßig wässern

· Gehölzausfälle sind 1 zu 1 zu ersetzen

Vorschlag Artenauswahl:
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus

Zitter-Pappel Populus tremula

Vogel-Kirsche Prunus avium

Stiel-Eiche Quercus robur

Flatter-Ulme Ulmus laevis

Flächengröße: ca. 2.250 m²

Lage (Flurnummern): 340, 357, 358/2, 401/1, 401/2

Genaue Festlegung der Pflanzflächen vor Ort

Gestaltungsmaßnahmen

Strukturreiche und naturnahe Gestaltung des Roten Mains

Pflanzung und Entwicklung von naturnahem Auwald

Entwicklung artenreicher Hochstaudenfluren

Strukturreiche und naturnahe Gestaltung des Roten Mains (4.3 A)

Pflanzung und Entwicklung von naturnahem Auwald (4.1 A)

Entwicklung artenreicher Hochstaudenfluren (4.2 A)

Lage Vorhabengebiet

Lage externe Ausgleichsmaßnahme
Fl.-Nr. 3938, 3939, 3940, Gmkg. Bayreuth

4.2 A

Lage externe Ausgleichsmaßnahme
Fl.-Nr. 42, 131, Gmkg. Altdrossenfeld
Fl.-Nr. 825/1, 827, 835, Gmkg. Brücklein
4.1 A 4.2 A

4.1 A
Lage externe Ausgleichsmaßnahme
Fl.-Nr. 983/1, Gmkg. Weidenberg
4.1 A 4.2 A

4.1 A

Lage externe Ausgleichsmaßnahme
Fl.-Nr. 241, Gmkg. Fischbach

Maßnahmenübersichtsplan, bearbeitet, genordet ohne Maßstab
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